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Resolution der Bürgermeister der von der 
Apothekengesetznovelle 2006 betroffenen Gemeinden in NÖ 

 
 
Wir Verantwortungsträger der NÖ Landgemeinden haben, wie unsere 
Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern auch, immer größere 
Probleme mit der Tatsache, dass sich immer weniger Ärztinnen und Ärzte 
finden, die sich in entlegenen Regionen niederlassen wollen. 
Schon heute gibt es in unserem Bundesland Planstellen, die trotz großer 
Anstrengungen nicht mehr besetzt werden können. Setzt sich der Trend, wie 
von Experten prognostiziert, in dieser Dramatik fort, dann laufen wir Gefahr, 
in vielen Landgemeinden schon bald ohne ärztliche Nahversorgung 
auskommen zu müssen. 
Ein maßgeblicher Grund für diese landärztliche Ausdünnung sind die 
massiven Einschränkungen, der die Bewilligung und Führung von ärztlichen 
Hausapotheken unterliegen. Die Palette der Restriktionen in diesem Bereich 
reicht von Zwangschließung ärztlicher Hausapotheken in Zwei-Arzt-
Gemeinden bis zur Unmöglichkeit bestehende Hausapotheken bei fehlendem 
6-Kilometer-Abstand zur nächsten öffentlichen Apotheke einer 
Nachfolgerin/einem Nachfolger übergeben zu können. 
 
Der unterzeichnete Bürgermeister und der Gemeinderat der 
Marktgemeinde Rossatz-Arnsdorf fordern die Mandatare aller 
Parlamentsparteien auf, das Apothekengesetz möglichst schnell zu 
novellieren, um der permanenten Auslöschung von 
Hausapothekenstandorten ein Ende zu bereiten. Die bestehenden 
Schutzzonen um öffentliche Apotheken sind längst nicht mehr 
zeitgemäß und müssen zugunsten eines patientenorientierten 
Nebeneinanders von öffentlichen und ärztlichen Apotheken weichen. 
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